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Kommunalverwaltung

PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT  
(REGION 10)

Verbandssatzung des Planungsverbandes Region 
Ingolstadt (10) vom 21.09.2005, geändert durch Be-
schluss der Verbandsversammlung vom 26.07.2024 

Aufgrund von Art. 9 Abs. 1 und Abs. 2 des Bayerischen Lan-
desplanungsgesetzes (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBl 
S. 254) Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 
25. Juni 2012 (GVBl. S. 254, BayRS 230-1-W), das zuletzt 
durch Gesetz vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 675) ge-
ändert worden ist, erlässt der regionale Planungsverband 
in der Region Ingolstadt (10) folgende Satzung: 

Inhaltsübersicht 

I. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1	 Rechtsnatur, Name und Sitz des Verbandes 
§ 2	 Mitglieder des Verbandes, Bezeichnungen  
§ 3	 Aufgaben des Verbandes 
 
II. Abschnitt: Verfassung und Verwaltung 

§ 4 	 Organe des Verbandes 
§ 5 	 Verbandsversammlung 
§ 6 	 Aufgaben der Verbandsversammlung 
§ 7 	 Sitzungen der Verbandsversammlung 
§ 8 	 Beschlüsse und Wahlen 
§ 9 	 Planungsausschuss 
§ 10 	 Aufgaben des Planungsausschusses 
§ 11 	 Sitzungen des Planungsausschusses 
§ 12 	 Verbandsvorsitzender 
§ 13 	 Aufgaben des Verbandsvorsitzenden 
§ 14 	 Rechtsstellung und Entschädigung 
 
III. Abschnitt: Verbandswirtschaft 
 
§ 15 	 Anzuwendende Vorschriften 
§ 16 	 Deckung des Finanzbedarfs 
§ 17 	 Kassenverwaltung 
§ 18 	 Örtliche und Überörtliche Prüfung 
 
IV. Abschnitt: Schlussvorschriften 
 
§ 19 	 Aufsicht 
§ 20 	 Öffentliche Bekanntmachung 
§ 21 	 Verweisung auf andere Rechtsvorschriften 
§ 22 	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 
I. Abschnitt. Allgemeine Vorschriften  
 
§ 1 
 
Rechtsnatur, Name und Sitz des Verbandes 
 

(1)	 Für die Region Ingolstadt (10) besteht ein regionaler 
Planungsverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 
(2)	 Der Verband führt den Namen Planungsverband Region 
Ingolstadt. 
 
(3)	 Er hat seinen Sitz in Lenting.  
 
§ 2 
 
Mitglieder des Verbandes, Bezeichnungen  
 
(1)	 Mitglieder des Verbandes sind alle Gemeinden, deren 
Gebiet in der Region liegt, sowie die Landkreise, deren 
Gebiet ganz oder teilweise zur Region gehört. 
 
(2)	 Das Gebiet der Region bestimmt sich nach dem Lan-
desentwicklungsprogramm Bayern in der jeweils gültigen 
Fassung. 
 
(3)	 Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Satzung das 
generische Maskulinum verwendet. Die in dieser Satzung 
verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf 
alle Geschlechter. 

§ 3 

Aufgaben des Verbandes 
 
(1)	 Der Verband ist Träger der Regionalplanung in seinem 
Verbandsbereich. 
 
(2)	 Er hat insbesondere die Aufgabe, 
 
1.	über den Regionalplan sowie bei Bedarf über dessen 

Fortschreibung zu beschließen und dabei die Interessen 
der Verbandsmitglieder im Rahmen der Landesplanung 
abzustimmen; 

 
2.	an der Ausarbeitung und Aufstellung von Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 
durch Staatsbehörden nach Maßgabe des BayLplG 
mitzuwirken; 

 
3.	Stellungnahmen zu kommunalen Bauleitplänen, soweit 

diese von überörtlicher Raumbedeutsamkeit sind, so-
wie raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
im Rahmen von Raumordnungsverfahren und anderen 
landesplanerischen Überprüfungen abzugeben.  

 
4.	Nach Maßgabe von Art. 29 BayLplG bei Konflikten zwi-

schen Verbandsmitgliedern, die die Regionalplanung 
betreffen, auf eine einvernehmliche Lösung hinzuwirken. 

 
(3)	 Der Verband hat dabei die vom Staat gesetzten 
Planungsziele zu beachten. Er hat die Grundsätze der 
Raumordnung gem. Art. 6 BayLplG gegeneinander und 
untereinander abzuwägen. 
 
(4)	 Der Regionalplan ist mit den Regionalplänen be-
nachbarter Regionen abzustimmen. Im Übrigen sind die 
Interessen benachbarter Gebiete sowie raumbedeutsame 
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Planungen und Maßnahmen außerhalb der Region im 
Regionalplan angemessen zu berücksichtigen. 
 
(5)	 Der Verband bedient sich zur Ausarbeitung und Fort-
schreibung des Regionalplans der zuständigen höheren 
Landesplanungsbehörde, die hierfür die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung stellt. 

II. Abschnitt. Verfassung und Verwaltung 
 
§ 4 
 
Organe des Verbandes 
 
Die Organe des Regionalen Planungsverbandes sind: 

1.	die Verbandsversammlung; 
2.	der Planungsausschuss; 
3.	der Verbandsvorsitzende. 
 
§ 5 
 
Verbandsversammlung 
 
(1)	 Die Verbandsversammlung besteht aus dem Ver-
bandsvorsitzenden und den übrigen Verbandsräten. Jedes 
Verbandsmitglied entsendet einen Verbandsrat. 
 
(2)	 Eine Gemeinde wird in der Verbandsversammlung 
durch den ersten Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister, 
ein Landkreis durch den Landrat kraft Amtes vertreten; im 
Fall der Verhinderung treten an ihre Stelle ihre Stellvertre-
ter. Die Beschlussorgane der Verbandsmitglieder können 
mit Zustimmung der in Satz 1 genannten Personen auch 
andere Personen als Verbandsräte und ihre Stellvertreter 
bestellen. Diese müssen nicht Mitglieder der Beschluss-
organe sein. 
 
(3)	 Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbands-
versammlung angehören, endet das Amt als Verbandsrat 
mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; entsprechen-
des gilt für ihre Stellvertreter. Die übrigen Verbandsräte 
und ihre Stellvertreter werden, sofern sie Mitglieder der 
Beschlussorgane sind, für die Dauer der Wahlzeit der Be-
schlussorgane, andernfalls für sechs Jahre bestellt. Nach 
Ablauf der Amtszeit üben die bisherigen Verbandsräte und 
Stellvertreter ihre Tätigkeit bis zur Bestellung bzw. bis zum 
Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus. § 12 Abs. 2 
Satz 2 bleibt unberührt. Die Tätigkeit als Verbandsrat oder 
als Stellvertreter endet vorzeitig durch: 
 
1.	Verlust der Wählbarkeit; 
 
2.	Rücktritt aus wichtigem Grund; 
 
3.	Abberufung der nach Absatz 2 Satz 2 bestellten Ver-

bandsräte bzw. deren Stellvertreter aus wichtigem Grund 
durch das Verbandsmitglied; 

 
4.	Ausscheiden aus der Körperschaft des entsendenden 

Verbandsmitgliedes; 
 

5.	Erlöschen der Mitgliedschaft der entsendenden Gebiets-
körperschaft. 

 
(4) Die wählbaren Bürger der Gemeinden und Landkreise, 
die Verbandsmitglieder sind, können die Übernahme oder 
die weitere Ausübung des Amtes eines Verbandsrates nur 
aus wichtigen Gründen ablehnen. Als wichtiger Grund ist 
es insbesondere anzusehen, wenn der Verpflichtete durch 
sein Alter, seine Berufs- oder Familienverhältnisse, seinen 
Gesundheitszustand oder sonstige in seiner Person liegen-
de Umstände an der Übernahme oder weiteren Ausübung 
des Amtes verhindert ist. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, 
entscheidet die Gebietskörperschaft, die den Verbandsrat 
bestellt. 
 
§ 6 
 
Aufgaben der Verbandsversammlung 
 
Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 
 
1.	die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stell-

vertreter, 
 
2.	die Beschlussfassung über die Verbandssatzung,  
 
3.	die Beschlussfassung über Gesamtfortschreibungen des 

Regionalplans. 
 
§ 7 
 
Sitzungen der Verbandsversammlung 
 
(1)	 Die Verbandsversammlung ist nach Bedarf einzuberu-
fen. Sie ist einzuberufen, wenn Mitglieder, die gemeinsam 
mindestens ein Viertel der Stimmen des Verbandes vertre-
ten, es unter Angabe der Beratungsgegenstände schriftlich 
beantragen. Sie soll einberufen werden, wenn der Regions-
beauftragte es unter Angabe der Beratungsgegenstände 
schriftlich beantragt. 
 
(2)	 Die Verbandsversammlung wird durch den Verbands-
vorsitzenden schriftlich einberufen. 

Die Einladung muss Tagungszeit und -ort sowie die Be-
ratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten 
spätestens drei Wochen vor der Sitzung zugehen. In drin-
genden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis 
auf drei Tage abkürzen. 
 
(3)	 Zu den Sitzungen werden die oberste und die höhe-
re Landesplanungsbehörde sowie der bei der höheren 
Landesplanungsbehörde bestellte Regionsbeauftragte 
eingeladen. 
 
(4)	 Die Sitzungen werden durch den Verbandsvorsitzen-
den, im Falle seiner Verhinderung durch seine Stellvertreter 
geleitet. Die Stellvertreter vertreten den Vorsitzenden im 
Verhinderungsfall in ihrer Reihenfolge. Sind sowohl der 
Vorsitzende wie auch die Stellvertreter verhindert, leitet der 
an Lebensjahren älteste Verbandsrat die Sitzung. 
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(5)	 Über die Sitzungen der Verbandsversammlung wird 
eine Niederschrift gefertigt, die vom Verbandsvorsitzenden 
und dem von ihm zu bestimmenden Schriftführer zu unter-
zeichnen ist. 
 
(6)	 Zeitpunkt und Ort der Sitzung der Verbandsversamm-
lung sind unter Angabe der Tagesordnung spätestens am 
fünften Tag vor der Sitzung öffentlich bekannt zu machen. 
 
(7)	 Die Sitzungen sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten 
auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte An-
sprüche einzelner entgegenstehen. Über den Ausschluss 
der  Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten 
und entschieden. Durch die Geschäftsordnung kann be-
stimmt werden, dass bestimmte Angelegenheiten grund-
sätzlich in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden.
 
(8)	 Die in nichtöffentlicher gefassten Beschlüsse sind der 
Öffentlichkeit bekannt zu geben, sobald die Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind. 
 
§ 8 
 
Beschlüsse und Wahlen 
 
(1)	 Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche Verbandsräte ordnungsgemäß geladen wurden 
und mehr als die Hälfte der Stimmen aller Mitglieder durch 
stimmberechtigte Verbandsräte vertreten ist. Über Bera-
tungsgegenstände, die nicht in der Einladung angegeben 
wurden, darf nur Beschluss gefasst werden, wenn alle 
Verbandsräte oder ihre Stellvertreter erschienen und mit 
der Beschlussfassung einverstanden sind. 
 
(2)	 Mitglieder der Verbandsversammlung können an der 
Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der Be-
schluss ihnen selbst, ihrem Ehegatten, einem Verwandten 
oder Verschwägerten bis zum dritten Grad oder einer von 
ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natür-
lichen oder juristischen Person mit Ausnahme des entsen-
denden Verbandsmitglieds einen unmittelbaren Vor- oder 
Nachteil bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied der 
Verbandsversammlung in anderer als öffentlicher Eigen-
schaft ein Gutachten abgegeben hat. Absatz 2 gilt nicht 
für Wahlen 
 
(3)	 Ob die Voraussetzungen nach Absatz 2 vorliegen, 
entscheidet die Verbandsversammlung ohne Mitwirkung 
des Beteiligten. 
 
(4)	 Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung 
ausgeschlossenen Mitgliedes hat die Ungültigkeit des 
Beschlusses nur zur Folge, wenn sie für das Abstimmungs-
ergebnis entscheidend war. 
 
(5)	 Wird die Verbandsversammlung wegen Beschluss-
unfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung 
der die Mehrheit der Stimmen vertretenden Verbandsräte 
beruht, innerhalb von vier Wochen zum zweiten Mal zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so 
ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen 

beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Einladung 
hinzuweisen. 
 
(6)	 Stimmberechtigt sind nur die von den Verbandsmitglie-
dern entsandten Verbandsräte oder deren Stellvertreter. 
 
(7)	 Abstimmungen erfolgen nach der Einwohnerzahl der 
zur Region gehörenden Gebiete der Verbandsmitglieder 
mit der Maßgabe, dass jeder Verbandsrat für je angefan-
gene 1000 Einwohner eine Stimme erhält. Dabei ist der 
zum Jahresschluss fortgeschriebene Bevölkerungsstand 
(Wohnbevölkerung) mit Wirkung zum 1. Juli des folgenden 
Jahres für die Dauer von zwei Jahren zu Grunde zu legen. 
 
Die Einwohner kreisangehöriger Gemeinden werden der 
Gemeinde und dem Landkreis jeweils einmal zugerechnet; 
die Einwohner kreisfreier Städte und gemeindefreier Ge-
biete zählen doppelt. Kein Verbandsmitglied erhält mehr 
als 40 v.H. der Stimmen. 
 
(8)	 Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst, wobei zusätzlich die Zustimmung von mindestens 
einem Viertel der anwesenden Verbandsräte erforderlich ist. 
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Ver-
bandsrat oder Stellvertreter darf sich der Stimme enthalten. 
Es wird offen abgestimmt. Die Verbandsmitglieder können 
ihre Verbandsräte anweisen, wie sie in der Verbandsver-
sammlung abzustimmen haben. Die Abstimmung entgegen 
der Weisung berührt die Gültigkeit des Beschlusses der 
Verbandsversammlung nicht. 
 
(9)	 Für Wahlen gelten die Absätze 1, 5, 6, 7 und 8 Satz 1 
entsprechend. Es wird geheim gewählt; bei der Wahl des 
Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter kann auf 
Antrag offen abgestimmt werden, wenn jeweils nur ein 
gültiger Wahlvorschlag vorliegt und kein anwesender Ver-
bandsrat widerspricht. Das Nähere regelt die Geschäftsord-
nung. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen und die Zustimmung von mindestens 
einem Viertel der anwesenden Verbandsräte erhält. Wird 
diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so fin-
det eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den 
höchsten Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit 
in der Stichwahl ist derjenige gewählt, der die Mehrheit 
der anwesenden Verbandsräte auf sich vereinigt. Kommt 
auch hier keine Mehrheit zustande, entscheidet das Los. 
Haben im ersten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die 
gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so entscheidet das 
Los, welche Bewerber in die Stichwahl kommen. Hat ein 
Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewerber die gleiche 
nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das 
Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber 
mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 
 
§ 9 
 
Planungsausschuss 
 
(1)	 Der Planungsausschuss setzt sich aus dem Verbands-
vorsitzenden sowie aus insgesamt 12 Vertretern der kreis-
angehörigen Gemeinden, der Landkreise und kreisfreien 
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Städte entsprechend den Stimmanteilen dieser Gruppen 
in der Verbandsversammlung zusammen. 

Die Mitglieder des Planungsausschusses müssen nicht 
Verbandsräte sein. 
 
(2)	 Die Vertreter der kreisangehörigen Gemeinden werden 
durch die von den kreisangehörigen Gemeinden entsand-
ten Verbandsräte oder deren Stellvertreter für die Dauer der 
Wahlzeit der Beschlussorgane der Verbandsmitglieder be-
stellt. Dies gilt entsprechend für die Vertreter der Landkreise 
und kreisfreien Städte. Bei der Sitzverteilung innerhalb der 
drei Gruppen sollen die Teilräume der Region (Gemeinden, 
Landkreise und kreisfreie Städte) jeweils entsprechend 
ihrer Einwohnerzahl berücksichtigt werden. 
 
(3)	 Für jedes Mitglied des Planungsausschusses ist ein 
Stellvertreter zu bestellen. Absatz 2 gilt entsprechend. 
Ist der Verbandsvorsitzende zugleich zum Mitglied des 
Planungsausschusses bestellt, so vertritt ihn während der 
Dauer seines Amtes als Verbandsvorsitzender im Aus-
schuss sein Stellvertreter. 
 
(4)	 Die Tätigkeit eines Mitgliedes des Planungsausschus-
ses oder eines Stellvertreters im Planungsausschuss endet 
vorzeitig durch: 
 
1.	Rücktritt aus wichtigem Grund; 
 
2.	Abberufung aus wichtigem Grund; 
 
3.	Verlust des Amtes als Verbandsrat in der Verbandsver-

sammlung. 
 
Die Abberufung erfolgt durch das für die Bestellung nach 
Absatz 2 zuständige Gremium mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen. 
 
(5)	 Für ein vorzeitig ausscheidendes Mitglied oder einen 
vorzeitig ausscheidenden Stellvertreter im Planungsaus-
schuss wird für den Rest der Amtszeit gemäß Absatz 2 ein 
Nachfolger bestellt. 
 
(6)	 § 5 Abs. 3 Satz 3 sowie § 5 Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 
gelten für die Mitglieder des Planungsausschusses entspre-
chend. Ob ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das für 
die Bestellung nach Absatz 2 zuständige Gremium. 
 
§ 10 
 
Aufgaben des Planungsausschusses 
 
(1) Der Planungsausschuss ist zuständig für die Beschluss-
fassung über: 
 
1.	die Verfahrensschritte zur Ausarbeitung des Regional-

plans; 
 
2.	Teilfortschreibungen des Regionalplans; 
 
3.	Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren, an denen 

der Regionale Planungsverband beteiligt wird,  
 

4.	Angelegenheiten nach Art. 34 Abs. 2 Nrn. 3 bis 5 
KommZG:

a)	 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die 
Nachtragshaushaltssatzungen und die Aufnahme von 
zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haus-
haltsführung, 

b)	 die Beschlussfassung über den Finanzplan,  
c)	 die Feststellung der Jahresrechnung oder des Jahres-

abschlusses und die Entlastung.
 
5.	die Zusammenarbeit mit den benachbarten Trägern der 

Regionalplanung. 
 
(2)	 Der Planungsausschuss erledigt außerdem die sons-
tigen Aufgaben des Verbandes, soweit nicht nach dieser 
Satzung die Verbandsversammlung oder der Vorsitzende 
zuständig ist. 
 
§ 11 
 
Sitzungen des Planungsausschusses 
 
(1)	 Der Planungsausschuss ist nach Bedarf einzuberufen. 
Er ist einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der Mitglie-
der es unter Angabe der Beratungsgegenstände schriftlich 
beantragt. Der Planungsausschuss soll einberufen werden, 
wenn der Regionsbeauftragte dies unter Angabe der Bera-
tungsgegenstände schriftlich beantragt. 
 
(2)	 Der Planungsausschuss wird durch den Verbands-
vorsitzenden schriftlich einberufen. Die Einladung muss 
Tagungszeit und -ort sowie die Beratungsgegenstände 
angeben und den Mitgliedern des Planungsausschusses 
spätestens drei Wochen vor der Sitzung zugehen. In drin-
genden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis 
auf drei Tage abkürzen. 
 
(3)	 Zu den Sitzungen des Planungsausschusses werden 
die oberste und die höhere Landesplanungsbehörde sowie 
der bei der höheren Landesplanungsbehörde bestellte 
Regionsbeauftragte eingeladen. 
 
(4)	 Die Sitzungen werden durch den Verbandsvorsit-
zenden, im Fall seiner Verhinderung durch einen seinen 
Stellvertreter geleitet. Die Stellvertreter vertreten den Vor-
sitzenden im Verhinderungsfall in ihrer Reihenfolge. 
 
(5)	 Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder des Planungsausschusses ordnungsgemäß 
geladen sind und außer dem Vorsitzenden mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 
Über Beratungsgegenstände, die nicht in der Einladung 
angegeben wurden, darf nur Beschluss gefasst werden, 
wenn alle Ausschussmitglieder oder deren Stellvertreter 
erschienen und mit der Beschlussfassung einverstanden 
sind. § 8 Abs. 5 gilt entsprechend.  
 
(6)	 Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse werden mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Mitglied 
darf sich der Stimme enthalten. Es wird offen abgestimmt.  
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(7)	 Die Vorschriften über den Ausschluss wegen persön-
licher Beteiligung (§ 8 Abs. 2 bis 4), die Öffentlichkeit der 
Sitzungen der Verbandsversammlung (§ 7 Abs. 6 bis 8) 
und die Niederschrift (§ 7 Abs. 5) gelten für den Planungs-
ausschuss entsprechend. 
 
§ 12 
 
Verbandsvorsitzender 
 
(1)	 Der Verbandsvorsitzende und seine zwei Stellvertreter 
werden gemäß § 6 Nr. 1 von der Verbandsversammlung 
nach Maßgabe von § 8 aus ihrer Mitte gewählt. 
 
(2)	 Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter wer-
den auf die Dauer von zwei Jahren, falls sie Inhaber eines 
kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes sind, 
höchstens bis zum Ablauf dieses Amtes gewählt. Sie üben 
ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt sind, bis 
zum Amtsantritt des neugewählten Verbandsvorsitzenden 
und seiner Stellvertreter weiter aus. 
 
(3)	 Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter dür-
fen keine Amtshandlungen vornehmen, die ihnen selbst, 
einem Angehörigen oder einer von ihnen vertretenen 
natürlichen oder juristischen Person, mit Ausnahme des 
regionalen Planungsverbandes, einen unmittelbaren Vor- 
oder Nachteil verschaffen würden. Angehörige sind alle, 
zu deren Gunsten dem Verbandsvorsitzenden und seinen 
Stellvertretern wegen familienrechtlicher Beziehungen im 
Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 
Gesetzliche Vorschriften, nach denen sie von einzelnen 
Amtshandlungen ausgeschlossen sind, bleiben unberührt. 
 
§ 13 
 
Aufgaben des Verbandsvorsitzenden 
 
(1)	 Der Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz in der 
Verbandsversammlung und im Planungsausschuss und 
bereitet die Sitzungen vor. 
 
(2)	 Er vollzieht die Beschlüsse des Planungsausschusses 
und der Verbandsversammlung. 

(3)	 Er erledigt die laufenden Angelegenheiten, die für den 
Planungsverband keine grundsätzliche Bedeutung haben 
und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen. 
 
(4)	 Er vertritt den Planungsverband nach außen. 
 
(5)	 Durch Beschluss des Planungsausschusses können 
dem Verbandsvorsitzenden weitere Angelegenheiten zur 
selbständigen Erledigung übertragen werden; § 10 Abs. 1 
bleibt unberührt. 
 
(6)	 Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Be-
fugnisse seinen Stellvertretern übertragen. Mit der Wahr-
nehmung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten 
kann der Verbandsvorsitzende den Geschäftsführer des 

regionalen Planungsverbandes sowie mit Zustimmung 
eines Verbandsmitglieds dessen vertretungsberechtigtes 
Organ oder dessen Dienstkräfte betrauen. 
 
§ 14 
 
Rechtsstellung und Entschädigung 
 
(1)	 Der Verbandsvorsitzende, seine Stellvertreter und die 
übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung und des 
Planungsausschusses sind ehrenamtlich tätig. 
 
(2)	 Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder 
der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses 
werden für die Teilnahme an Sitzungen und für sonstige 
mit ihrem Amt unmittelbar zusammenhängende Tätigkeiten 
nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5 entschädigt. 

Für Stellvertreter gilt entsprechendes, sofern ein Vertre-
tungsfall vorliegt. 
 
(3)	 Verbandsräte, die Kraft ihres Amts der Verbandsver-
sammlung angehören und die nicht Verbandsvorsitzender 
oder dessen Stellvertreter sind, erhalten für Teilnahme 
an Sitzungen der Verbandsversammlung und des Pla-
nungsausschusses und für sonstige Tätigkeiten im Sinne 
des Absatzes 2 Ersatz ihrer Auslagen, insbesondere 
Reisekostenvergütung nach den Sätzen des Bayerischen 
Reisekostengesetzes in der jeweils geltenden Fassung. 
Dabei werden Fahrtkosten wie bei Angehörigen der Be-
soldungsgruppen A 8 bis A 16 erstattet. Dasselbe gilt für 
Verbandsräte, die Beamte oder Angestellte des durch sie 
vertretenen Verbandsmitglieds sind, soweit die Vertretung 
ihrer Anstellungskörperschaft in der Verbandsversammlung 
zu ihren Amts- oder Dienstpflichten gehört. 
 
(4)	 Die sonstigen Mitglieder der Verbandsversammlung 
und die Mitglieder des Planungsausschusses erhalten 
neben dem Auslagenersatz, dessen Umfang sich nach 
Absatz 3 bestimmt, für die Teilnahme an den Sitzungen 
der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses 
jeweils ein Sitzungsgeld in Höhe von 31,00 €. Außerdem 
erhalten sie unter den nachstehend angeführten Voraus-
setzungen folgende Ersatzleistungen: 
 
1.	Angestellten und Arbeitern wird der entstandene, nach-

gewiesene Verdienstausfall ersetzt. 
 
2.	Selbständig Tätige erhalten für die ihnen entstandene 

nachgewiesene Zeitversäumnis eine Verdienstausfall-
entschädigung von 10,00 € je Stunde. 

 
3.	Personen, die keine Ersatzansprüche nach den Num-

mern 1 oder 2 haben, denen aber im beruflichen oder 
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel 
nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden 
kann, erhalten bei Nachweis eine Entschädigung von 
10,00 € je Stunde. 
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(5)	 Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine 
jährliche pauschale Entschädigung von 4.908,00 €. Seine 
Stellvertreter erhalten eine anteilige pauschale Aufwands-
entschädigung entsprechend der Dauer der Stellvertretung. 
 
 
III. Abschnitt. Verbandswirtschaft 
 
§ 15 
 
Anzuwendende Vorschriften 
 
Soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) oder diese Satzung etwas anderes bestim-
men, gelten für die Verbandswirtschaft die Bestimmungen 
für Landkreise entsprechend. 
 
§ 16 
 
Deckung des Finanzbedarfs 
 
(1)	 Die Kostenerstattung des Freistaats Bayern an den 
Regionalen Planungsverband für die Regionalplanung 
richtet sich nach Art. 12 BayLplG in der jeweils geltenden 
Fassung. 
 
(2)	 Soweit der Finanzbedarf des Verbandes durch staat-
liche Zuweisungen nicht gedeckt ist, erhebt der Verband 
von den ihm angehörenden Landkreisen und kreisfreien 
Städten eine Umlage. 
 
(3)	 Die Umlage wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl 
und der Umlagekraft der Umlagepflichtigen bemessen. Die 
Vorschriften über die Ermittlung der Bezirksumlage (Art.  21 
Abs. 3 FAG) gelten entsprechend. 
 
§ 17 
 
Kassenverwaltung 
 
Die Kassengeschäfte des regionalen Planungsverbandes 
werden vom Landkreis Eichstätt geführt. 

§ 18 
 
Örtliche und Überörtliche Prüfung 
 
(1)	 Die Jahresrechnung des regionalen Planungsverban-
des ist vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ingolstadt 
zu prüfen (örtliche Rechnungsprüfung), bevor sie dem Pla-
nungsausschuss zur Feststellung und Entlastung vorgelegt 
wird. 
 
(2)	 Für die überörtliche Prüfung gilt Art. 91 der Landkreis-
ordnung. 
 

IV. Abschnitt. Schlussvorschriften 
 
 
§ 19 
 
Aufsicht 
 
Der regionale Planungsverband unterliegt der Aufsicht der 
Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungs-
behörde. 
 
§ 20 
 
Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1)	 Öffentliche Bekanntmachungen des Planungsverban-
des erfolgen im Amtsblatt der Regierung von Oberbayern. 
 
(2)	 Für die öffentliche Auslegung, die Bekanntmachung und 
das Inkrafttreten des Regionalplans gelten die Bestimmun-
gen des Bayer. Landesplanungsgesetzes. 
 
§ 21 
 
Verweisung auf andere Rechtsvorschriften 
 
Soweit diese Satzung oder das Bayerische Landespla-
nungsgesetz keine Regelung trifft, sind auf den Planungs-
verband die für Zweckverbände allgemein geltenden 
Vorschriften nach Maßgabe des Art. 8 Abs. 5 BayLplG 
anzuwenden; § 15 bleibt unberührt. 

§ 22

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung im Oberbayerischen Amtsblatt in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung vom 21.05.2005 außer Kraft.

Lenting, 26. Juli 2024
Planungsverband Region Ingolstadt

Petra Kleine
3. Bürgermeisterin der Stadt Ingolstadt und
Vorsitzende des Planungsverbandes
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ZWECKVERBAND DACHAUER GALERIEN UND  
MUSEEN

Satzung zur Änderung und Neufassung der Verbands-
satzung für den Zweckverband Dachauer Galerien 
und Museen 

Vom 9. September 2024

Der Zweckverband Dachauer Galerien und Museen er-
lässt aufgrund des Art. 44 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 
und 2 des Gesetzes über die kommunale Zusammen- 
arbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 
2020-6-1-I), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes vom 
24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, folgen-
de Änderung und Neufassung seiner Verbandssatzung: 

Inhaltsübersicht 

I. Allgemeine Vorschriften

Präambel 

§ 1	 Rechtsstellung 
§ 2	 Verbandsmitglieder und Wirkungsbereich 
§ 3	 Aufgaben 

II.	 Verfassung und Verwaltung 

§ 4	 Verbandsorgane 
§ 5	 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
§ 6	 Aufgaben der Verbandsversammlung 
§ 7	 Verbandsvorsitz 
§ 8	 Wissenschaftlicher Beirat 
§ 9	 Geschäftsstelle und Geschäftsleitung 
§ 10	 Aufgaben der Geschäftsleitung 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 

§ 11	 Anzuwendende Vorschriften 
§ 12	 Haushaltssatzung 
§ 13	 Verbandsumlagen; Verwendung der Haushaltsmittel 
§ 14	 Kassenverwaltung 
§ 15	 Rechnungsprüfung 
§ 16	 Beschlussfassung 

IV. Auflösung des Zweckverbands 

§ 17	 Austritt, Auflösung und Kündigung des Zweck-		
	 verbandes 
§ 18	 Abwicklung und Auseinandersetzung 
§ 19	 Dienstkräfte des Zweckverbands, Übernahme von 	
	 Beamten und Versorgungsempfängern 

V. Schlussvorschriften 

§ 20	 Bekanntmachung 
§ 21	 Inkrafttreten; außer Kraft tretende Vorschriften 

I. Allgemeine Vorschriften 

Präambel 

Durch den Beitritt des Bezirks Oberbayern zum Zweck-
verband Dachauer Galerien und Museen soll ein Zusam-
menschluss der bestehenden Museen/Galerien, d. h. der 
Dachauer Gemäldegalerie, der Neuen Galerie und des 
Bezirksmuseums, mit dem neuen noch zu entwickelnden 
Arbeiter- und Industriekulturmuseum (AIKM) bewirkt wer-
den. Der Zweckverband Dachauer Galerien und Museen 
wird mit dem Bezirk Oberbayern als weiterem Verbands-
mitglied fortgeführt, die Verbandsaufgaben und der Zweck 
des Zweckverbands werden entsprechend geändert. 

Der Zweckverband wird in zwei Phasen konzipiert. Die 
Phase 1 beinhaltet neben dem Weiterbetrieb der beste-
henden Galerien/Museen die Einstellung einer Grün-
dungsdirektion und die Erstellung einer ganzheitlichen 
Konzeption mit dem Arbeitstitel „Museumsforum Dachau“ 
(im Folgenden auch nur „Konzept“). 

Die Phase 1 endet mit der einstimmigen Verabschiedung 
des Konzepts durch die Verbandsversammlung, spätes-
tens jedoch nach fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Ver-
bandssatzung. 

Endet die Phase 1 mit einer einstimmigen Verabschie-
dung des Konzepts durch die Verbandsversammlung, 
folgt die Phase 2, die die Umsetzung der in Phase 1 erar-
beiteten Konzeptmaßnahmen enthält. Im Zuge dessen ist 
auch eine Erweiterung des Zweckverbands möglich, z. B. 
durch Aufnahme der Druckwerkstatt der Künstlervereini-
gung Dachau (KVD) und des Papiermuseums. 

Die Verbandsmitglieder kommen überein, dass einem An-
trag des Bezirks Oberbayern auf Austritt aus dem Zweck-
verband zugestimmt werden soll, wenn Phase 1 endet, 
ohne dass in Phase 2 übergegangen wird, d. h. dann, 
wenn die Erwartungen an das Konzept nicht oder nicht 
fristgemäß erfüllt werden. 

§ 1 
Rechtsstellung 

(1)	 Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband 
Dachauer Galerien und Museen“.

(2)	 Sitz des Zweckverbands und seiner Geschäftsstelle 
ist Dachau. 

§ 2 
Verbandsmitglieder und Wirkungsbereich 

(1)	 Verbandsmitglieder sind der Landkreis Dachau, die 
Große Kreisstadt Dachau und der Bezirk Oberbayern. 

(2)	 Der Wirkungsbereich des Zweckverbands erstreckt 
sich auf das Gebiet des Bezirks Oberbayern. 
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§ 3 
Aufgaben
 
(1)	 Der Zweckverband hat die Aufgaben 

1.	mit dem vorhandenen und neu zu erwerbenden Samm-
lungsgut das Bezirksmuseum zu betreiben und zu er-
halten; 

2.	mit dem vorhandenen und neu zu erwerbenden Samm-
lungsgut die Dachauer Gemäldegalerie und die Neue 
Galerie zu betreiben; 

3.	eine Gründungsdirektion einzusetzen mit dem Ziel, ein 
ganzheitliches Konzept zu entwickeln. Ziel soll min-
destens der Betrieb der Gemäldegalerie, der Neuen 
Galerie, des Bezirksmuseums und des noch zu ent-
wickelnden AIKM in einem Verbund sein; das Konzept 
hat insbesondere folgenden Inhalt: 

-	 inhaltliche Konzeption des AIKM (Sammlung und Aus-
stellung) 

-	 Planungswettbewerb für Bauvorhaben 

-	 Einholung der Baugenehmigung
 
-	 Aufbau der Personalstruktur
 
-	 Zeitplanerstellung
 
-	 Klärung Finanzierung und Fördermittel 

4.	nach einer einstimmigen Zustimmung der Verbands-
versammlung zum Konzept die umfassten Museen, 
Sammlungen und Galerien entsprechend dem Konzept 
auf Dauer zu betreiben und zu erhalten. 

(2)	 Der Zweckverband ist verpflichtet, mit den ihm über-
lassenen Sammlungen und Bildern sowie dem Grund-
besitz Dritter sorgsam und pfleglich umzugehen und sorgt 
für einen ausreichenden Versicherungsschutz. 

(3)	 Der Zweckverband ist politisch und konfessionell neu-
tral. Er erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnerzielungs-
absicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützigen Zwecken im Sinne des Abschnitts „Steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Falls einzelne 
Einrichtungen Gewinn abwerfen, ist dieser den gemein-
nützigen Zwecken des Verbands zuzuführen. 

(4)	 Die Verbandsmittel dürfen nur für satzungs- 
gemäße Zwecke verwendet werden und es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden. Verbandsmitglieder erhalten 
keine gegenleistungsfreien Zuwendungen oder Gewinn-
anteile aus Verbandsmitteln. 

(5)	 Der Zweckverband ist verpflichtet, das Stiftungsver-
mögen der fiduziarischen Stiftung Dr. Ulrich und Gertrude 

Lechner Stiftung getrennt von seinem eigenen Vermögen 
zu verwalten. Es gilt die Satzung der Dr. Ulrich und Ger-
trude Lechner Stiftung. 

II. Verfassung und Verwaltung 

§ 4 
Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbands sind
 
(1)	 die Verbandsversammlung
 
(2)	 der oder die Verbandsvorsitzende, nachfolgend ge-
nannt Verbandsvorsitz. 

§ 5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1)	 Die Verbandsversammlung besteht aus dem Ver-
bandsvorsitz und elf weiteren Verbandsräten oder Ver-
bandsrätinnen. 

(2)	 Jedes Verbandsmitglied entsendet vier Verbandsräte 
oder Verbandsrätinnen in die Verbandsversammlung. Je-
der Verbandsrat oder jede Verbandsrätin hat eine Stimme. 

(3)	 Für jeden Verbandsrat oder für jede Verbandsrätin 
bestellen die Verbandsmitglieder eine Stellvertretung. Die 
Mitglieder der Verbandsversammlung und ihre Stellvertre-
tung sind von den Verbandsmitgliedern dem Verbands-
vorsitz schriftlich zu benennen. Mitglieder der Verbands-
versammlung können sich nicht untereinander vertreten. 

(4)	 Der Vorsitz des Museumsvereins Dachau e. V. nimmt 
an den Sitzungen der Verbandsversammlung teil, nicht 
jedoch bei Personalangelegenheiten. Er hat kein Stimm-
recht. 

(5)	 Die Geschäftsleitung nimmt mit beratender Stimme 
an den Sitzungen der Verbandsversammlung teil. 

§ 6 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

(1)	 Die Aufgaben des Zweckverbands werden von der 
Verbandsversammlung wahrgenommen, soweit nicht 
nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, 
dieser Verbandssatzung oder besonderen Beschlüssen 
der Verbandsversammlung der Verbandsvorsitz oder die 
Geschäftsleitung selbständig entscheidet. Sie ist aus-
schließlich zuständig für 

1.	die Entscheidung über die Errichtung und wesentli-
chen Veränderungen oder Erweiterungen der den Ver-
bandsaufgaben dienenden Einrichtungen, über den 
Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und 
Gebäuden; 

2.	die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung 
oder die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen; 



Oberbayerisches Amtsblatt Nr. 22 vom 13. September 2024306	

3.	die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, die 
Nachtragshaushaltssatzungen und die Aufnahme von 
zusätzlichen Krediten während der vorläufigen Haus-
haltsführung; 

4.	die Beschlussfassung über den Finanzplan; 

5.	die Festlegung der Jahresrechnung oder des Jahres-
abschlusses und die Entlastung; 

6.	die Festsetzung von Entschädigungen; 

7.	den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Ge-
schäftsordnung für die Verbandsversammlung; 

8.	die Beschlussfassung über die Änderung der Ver-
bandssatzung, die Auflösung des Zweckverbands und 
die Bestellung von Abwicklern. In diesen Fällen müssen 
auch alle Mitglieder des Zweckverbands durch geson-
derten Beschluss der Entscheidung der Verbandsver-
sammlung zustimmen, es sei denn, es handelt sich um 
rein redaktionelle Änderungen der Verbandssatzung. 

(2)	 Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die 
anderen ihr im Gesetz über die kommunale Zusammen-
arbeit zugewiesenen Gegenstände. Sie ist für die Angele-
genheiten mit grundsätzlicher Bedeutung zuständig, die 
erhebliche Verpflichtungen auslösen, und gibt die strate-
gischen Leitlinien für die Entwicklung und Umsetzung des 
Konzepts vor. Sie ist insbesondere zuständig für 

1.	wesentliche konzeptionelle Veränderungen; 

2.	die Genehmigung von über- und außerplanmäßi-
gen Ausgaben sowie von Rechtsgeschäften aller Art,  
die für den Zweckverband Verpflichtungen mit einem 
Einzel- oder Jahreswert in Höhe von mehr als netto  
25.000 Euro mit sich bringen; 

3.	Erlass allgemeiner Vorschriften für die Benutzung der 
Museen, z. B. Entgelte; 

4.	Auftragsvergaben im Rahmen des Haushalts, die je-
weils einen Wert von netto 25 000 Euro einmalig oder 
netto 2.500 Euro wiederkehrend übersteigen; 

5.	Baumaßnahmen und sonstige Investitionen; 

6.	Verabschiedung des Konzepts (hier ist Einstimmigkeit 
für die Beschlussfassung erforderlich); 

7.	Änderung der Regelungen in § 13 (hier ist Einstimmigkeit 
für die Beschlussfassung erforderlich). 

§ 7 
Verbandsvorsitz 

(1)	 Der Landrat oder die Landrätin des Landkreises  
Dachau, der Oberbürgermeister oder die Oberbürger-
meisterin der Großen Kreisstadt Dachau und der Bezirks-

tagspräsident oder die Bezirkstagspräsidentin des Bezirks 
Oberbayern lösen sich im Amt des Verbandsvorsitzes ab. 
Der Wechsel tritt jeweils nach zwei Jahren ein. 

(2)	 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung führt 
der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin den 
Vorsitz. Darauf folgt der Bezirkstagspräsident oder die Be-
zirkstagspräsidentin und darauf folgt der Landrat oder die 
Landrätin. 

(3)	 Im Amt des oder der Verbandsvorsitzenden wird der 
Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin durch 
den Landrat oder die Landrätin, der Landrat oder die 
Landrätin durch den Bezirkstagspräsidenten oder die Be-
zirkstagspräsidentin und der Bezirkstagspräsident oder 
die Bezirkstagspräsidentin durch den Oberbürgermeister 
oder die Oberbürgermeisterin vertreten. 

§ 8 
Wissenschaftlicher Beirat 

(1)	 Der Zweckverband kann auf Vorschlag der Geschäfts-
leitung einen Wissenschaftlichen Beirat berufen. 

(2)	 Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus mindestens 
fünf, maximal zehn Mitgliedern, die von der Verbands-
versammlung gewählt werden. Der Beirat soll sich aus 
fachwissenschaftlichen Mitgliedern verschiedener Diszi-
plinen zusammensetzen. Geeignete Mitglieder sind aus-
schließlich von der Geschäftsleitung vorzuschlagen. Die 
Tätigkeit der Beiratsmitglieder ist ehrenamtlich. Näheres 
zur Entschädigung regelt die Entschädigungssatzung des 
Zweckverbands. 

(3)	 Der Verbandsvorsitz hat das Recht, an den Sitzungen 
des Beirats teilzunehmen. 

(4)	 Der Wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe, im 
Zuge der Erstellung des Konzepts 

1.	den Zweckverband in allen wichtigen kulturellen und 
wissenschaftlichen Fragen zu beraten; 

2.	über Anfragen bzw. Aufträge des Verbandsvorsitzes zu 
befinden. 

(5)	 Über den Fortbestand des Wissenschaftlichen 
Beirats wird nach Ablauf der Phase 1 von der Verbands-
versammlung beraten. 

§ 9 
Geschäftsstelle und Geschäftsleitung 

(1)	 Der Zweckverband unterhält eine Geschäftsstelle. 

(2)	 Die Geschäftsleitung wird von der Verbandsversamm-
lung bestellt und abberufen. 
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§ 10 
Aufgaben der Geschäftsleitung 

(1)	 Die Geschäftsleitung steht dem Zweckverband als 
Museumsdirektion vor. 

(2)	 Allgemeine Aufgaben der Geschäftsleitung sind: 

1.	Der Geschäftsleitung obliegt die Führung der laufen-
den Geschäfte des Zweckverbands, soweit der Ver-
bandsvorsitz der Geschäftsleitung Aufgaben zuweist. 
Sie hat insbesondere die jährliche Haushaltsaufstel-
lung vorzubereiten sowie beim Haushaltsvollzug und 
der haushaltsmäßigen Behandlung der Beschlüsse 
der Verbandsversammlung sowie der Vorbereitung der 
Entscheidungen des Verbandsvorsitzes mitzuwirken. 

2.	Soweit dies zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufga-
ben erforderlich ist, ist die Geschäftsleitung gegenüber 
den Dienstkräften des Zweckverbands weisungsbefugt. 

3.	Die Geschäftsstelle unterstützt den Verbandsvorsitz 
nach seinen Weisungen bei den laufenden Verwal-
tungsgeschäften. 

4.	Nach Bestellung einer Geschäftsleitung können dieser 
durch Beschluss der Verbandsversammlung mit Zu-
stimmung des Verbandsvorsitzes Zuständigkeiten des 
Verbandsvorsitzes zur selbständigen Erledigung über-
tragen werden. Die Übertragung kann mit einfacher 
Mehrheit jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. 

5.	Soweit die Geschäftsleitung zuständig ist, vertritt sie 
den Zweckverband nach außen. 

(3)	 Sie ist insbesondere zuständig für 

1.	die Erteilung fachlicher Weisungen gegenüber Be-
diensteten des Zweckverbands; 

2.	den Entwurf des ganzheitlichen Konzepts; 

3.	die Koordinierung der Planungs- und Bauvorhaben im 
Zusammenhang mit dem Konzept; 

4.	die Verleihung von Sammlungsobjekten mit Zustim-
mung des jeweiligen Eigentümers. 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 

§ 11 
Anzuwendende Vorschriften 

Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckver-
bands gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung über 
die Gemeindewirtschaft entsprechend, soweit sich nicht 
aus dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit 
etwas anderes ergibt. 

§ 12 
Haushaltssatzung 

(1)	 Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbands-
mitgliedern spätestens vier Wochen vor der Beschluss-
fassung in der Verbandsversammlung zu übermitteln. 

(2)	 Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor 
Beginn des Haushaltsjahres zu beschließen und mit ihren 
Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

§ 13 
Verbandsumlagen; Verwendung der Haushaltsmittel 

(1)	 Soweit die Einnahmen des Zweckverbands aus be-
sonderen Entgelten für die von ihm erbrachten Leistungen 
und seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um sei-
nen Finanzbedarf zu decken, erhebt er eine Umlage. 

(2)	 Die Umlagen werden in der Haushaltssatzung für je-
des Haushaltsjahr neu festgesetzt. Sie können während 
des Haushaltsjahres nur durch eine Nachtragshaushalts-
satzung geändert werden. Die Umlagebeträge sind den 
Verbandsmitgliedern durch schriftlichen Bescheid mitzu-
teilen (Umlagebescheid). 

(3)	 Erwirtschaftet der Zweckverband in einem Haushalts-
jahr Überschüsse, so entscheidet die Verbandsversamm-
lung mit einfacher Mehrheit über die Verwendung. 

(4)	 Der Bezirk Oberbayern erbringt Sonderleistungen für 
die Entwicklung des ganzheitlichen Konzepts nach fol-
genden Maßgaben: 

1.	Zur Deckung des Finanzbedarfs für die Entwicklung 
des ganzheitlichen Konzepts kann der Zweckverband 
vom Bezirk Oberbayern eine feste Sonderleistung er-
heben. Die Höhe der Sonderleistung beträgt unverän-
derbar 600.000 Euro / Haushaltsjahr. Die Erhebung der 
Sonderleistung endet mit Ablauf des Haushaltsjahres, 
in dem die Verbandsversammlung das Konzept ein-
stimmig verabschiedet, spätestens jedoch nach fünf 
Jahren mit Ablauf des Haushaltsjahres 2027. 

2.	Über die Sonderleistungen des Bezirks Oberbayern 
sowie die Verwendung dieser Mittel wird gesondert 
Buch geführt. Wird die Sonderleistung des Bezirks 
Oberbayern in Höhe von 600 000 Euro im jeweiligen 
Haushaltsjahr nicht vollständig aufgebraucht, sind 
Mittelreste als allgemeine Rücklage für die spätere 
Umsetzung des Konzepts oder für eine Rückerstattung 
an den Bezirk Oberbayern für den Fall zu bilden, dass 
das Konzept endgültig nicht weiterverfolgt wird. 

3.	Die vom Bezirk Oberbayern im Wege der Sonderleis-
tungen aufgebrachten Mittel dürfen nur für Finanzbe-
darfe verwendet werden, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Verbandssatzung noch nicht bestanden 
haben. Als Finanzbedarfe, die durch die Sonderleistun-
gen zu decken sind, kommen in Betracht 
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-	 Personalkosten für neu einzustellende Mitarbeitende 
des Zweckverbands (Gründungsdirektion mit personel-
lem Unterbau), 

-	 Kosten für Gutachten im Zusammenhang mit dem  
Konzept. 

Kosten für den Erwerb von beweglichen und unbeweg-
lichen Vermögensgegenständen und bauliche Investitio-
nen für Kultureinrichtungen des Zweckverbands, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits beste-
hen (Gemäldegalerie, Bezirksmuseum und Neue Gale-
rie), dürfen nicht aus Sonderleistungen des Bezirks Ober-
bayern gedeckt werden. 

(5)	 Der Zweckverband erhebt von seinen Verbands- 
mitgliedern Umlagen nach folgenden Maßgaben: 

1.	Der Zweckverband erhebt von der Großen Kreisstadt 
Dachau und dem Landkreis Dachau eine jährliche Ver-
bandsumlage zur Deckung der Kosten der vom Zweck-
verband betriebenen Kultureinrichtungen (Gemäldega-
lerie, Bezirksmuseum und Neue Galerie). 

2.	Zur Deckung außerplanmäßiger und einmaliger Kosten 
für den Investitionsaufwand und für den sonstigen un-
gedeckten Finanzbedarf der vom Zweckverband betrie-
benen Kultureinrichtungen erhebt der Zweckverband 
von der Großen Kreisstadt Dachau und dem Landkreis 
Dachau eine besondere jährliche Verbandsumlage. 

3.	Die Verbandsumlage gemäß Nr. 1 und die besondere 
Verbandsumlage gemäß Nr. 2 werden von der Großen 
Kreisstadt Dachau und dem Landkreis Dachau je zur 
Hälfte getragen. 

4.	Der Zweckverband erhebt die Verbandsumlage gemäß 
Nr. 1 und die besondere Verbandsumlage gemäß Nr. 2 
letztmalig in dem Haushaltsjahr, in dem die Verbands-
versammlung das Konzept einstimmig verabschiedet. 

5.	Ab dem darauffolgenden Haushaltsjahr erhebt der 
Zweckverband zur Deckung seines Finanzbedarfs von 
seinen Mitgliedern eine Umlage, die vom Bezirk Ober-
bayern, dem Landkreis Dachau und der Großen Kreis-
stadt Dachau zu gleichen Teilen getragen wird. Aus 
dieser Umlage sind auch Investitionen zu decken. Eine 
besondere Verbandsumlage wird nicht erhoben. Etwa-
ige Erlöse durch die Veräußerung des alten Gebäudes 
werden zu gleichen Teilen mit den Umlageforderungen 
des Zweckverbands gegenüber der Großen Kreisstadt 
Dachau und dem Landkreis Dachau verrechnet. Eine 
etwaige zugunsten des Bezirks Oberbayern angefalle-
ne allgemeine Rücklage gemäß Abs. 4 Nr. 2 wird auf-
gelöst und mit Umlageansprüchen des Zweckverbands 
gegenüber dem Bezirk verrechnet. 

§ 14 
Kassenverwaltung 

Die Kassengeschäfte des Zweckverbands werden von 
der Stadt Dachau geführt.

§ 15 
Rechnungsprüfung 

(1)	 Die Verbandsversammlung bildet aus ihrer Mitte ei-
nen Rechnungsprüfungsausschuss. Er besteht aus drei 
Mitgliedern der Verbandsversammlung, die von je einem 
Verbandsmitglied entsandt worden sind. 

(2)	 Die örtliche Jahresrechnung ist vom Rechnungsprü-
fungsamt des Landkreises Dachau als Sachverständiger 
zu prüfen, ehe sie der Verbandsversammlung zur Prüfung 
vorgelegt wird. 

(3)	 Es findet eine überörtliche Prüfung durch den Bayeri-
schen Kommunalen Prüfungsverband statt. 

§ 16 
Beschlussfassung 

(1)	 Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst, soweit das Gesetz oder diese Verbandssatzung 
nicht etwas anderes vorschreibt. 

(2)	 Die Änderung der Verbandsaufgabe, der Austritt von 
Verbandsmitgliedern und deren Ausschluss, der nur aus 
wichtigem Grund zulässig ist, bedürfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln, sonstige Änderungen der Verbandssatzung 
der einfachen Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmen-
zahl in der Verbandsversammlung.

(3)	 Der einstimmigen Zustimmung der Verbandsver-
sammlung bedürfen 

1.	die Verabschiedung des Konzepts; 

2.	die Änderung des Umlegungsschlüssels; 

3.	Flächenerwerb, bauliche Maßnahmen und Investitio-
nen im Zusammenhang mit dem Konzept; 

4.	Austritt eines Verbandsmitglieds bis zu dem Zeitpunkt 
der einstimmigen Verabschiedung des Konzepts oder 
dem Beschluss der Verbandsversammlung, dieses 
Konzept endgültig nicht weiterzuverfolgen, längstens 
jedoch bis zu dem Ablauf von fünf Jahren nach Inkraft-
treten dieser Verbandssatzung. 

IV. Auflösung des Zweckverbands 

§ 17 
Austritt, Auflösung und Kündigung des Zweckverbands 

(1)	 Ab der einstimmigen Verabschiedung des Konzepts 
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oder dem Beschluss der Verbandsversammlung, die-
ses Konzept endgültig nicht weiterzuverfolgen, kann ein 
Verbandsmitglied seinen Austritt mit einer Frist von drei 
Monaten im Voraus beantragen. Die Zustimmung zum 
Austritt bedarf ab diesem Zeitpunkt der Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der 
Verbandsversammlung und der Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde. Das Recht der Verbandsmitglieder zur 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

(2)	 Die Große Kreisstadt Dachau und der Landkreis Da-
chau stimmen bereits jetzt dem Antrag des Bezirks Ober-
bayern auf Austritt aus dem Zweckverband zu, wenn die 
Verbandsversammlung beschließt, das Konzept endgültig 
nicht weiterzuverfolgen und es verpflichten sich die Gro-
ße Kreisstadt und der Landkreis Dachau schon jetzt den 
Zweckverband, mit den Aufgaben, die bereits vor dem 
Beitritt des Bezirks Oberbayern bestanden, weiterzufüh-
ren. Die Verbandsmitglieder sind sich darüber einig, dass 
eine etwaige Auseinandersetzung in diesem Falle einver-
nehmlich erfolgt und insbesondere eine einvernehmliche 
Lösung dafür gefunden wird, sollten bis zum Austritts-
zeitpunkt – entgegen dem vorbereitenden Charakter der 
Phase 1 – Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 
Konzept eingegangen worden sein, die über den Austritts-
zeitpunkt hinauswirken. 

§ 18 
Abwicklung und Auseinandersetzung 

(1)	 Für die Abwicklung des Verbandsvermögens des 
Zweckverbands gilt Folgendes: 

1.	Die Vermögengegenstände gehen an das Verbands-
mitglied bzw. die/den Dritten zurück, die als jeweilige 
Eigentümer/Eigentümerinnen nachgewiesen sind. 

2.	Das übrige ZV-Vermögen, welches vor dem Inkrafttre-
ten dieser Satzung vorhanden war, geht anteilig zurück 
an die Große Kreisstadt Dachau und den Landkreis Da-
chau. Danach erworbenes ZV-Vermögen, auch unbe-
wegliches Vermögen wie Grundstücke, Gebäude etc., 
soll gleichmäßig gedrittelt werden. 

(2)	 Scheidet ein Verbandsmitglied aus, ohne dass da-
durch der Zweckverband aufgelöst wird, so wird dem Mit-
glied auf Antrag die bisher nicht verbrauchte entrichtete 
Umlage zurückerstattet. Hinsichtlich einer etwaigen not-
wendigen Vermögensauseinandersetzung gilt Abs. 1. 

(3)	 Für den Fall des Austritts, Ausschluss oder Kündigung 
aus wichtigem Grund ist die Haftung des ausscheidenden 
Verbandsmitglieds im Innenverhältnis zum Zweckverband 
auf fünf Jahre begrenzt. 

(4)	 Für den Fall, dass das Konzept endgültig nicht wei-
terverfolgt wird, sind die durch die Sonderleistung des 
Bezirks Oberbayern gebildeten Rücklagen vollständig an 
den Bezirk Oberbayern zurückzuerstatten. Im Übrigen gilt 
Abs. 1. 

§ 19 
Dienstkräfte des Zweckverbands, Übernahme von 
Beamten und Versorgungsempfängern 

(1)	 Der Zweckverband beschäftigt hauptamtliches Perso-
nal nur, sofern und soweit ehrenamtlich Tätige nicht zur 
Verfügung stehen.

(2)	 Wird der Zweckverband aufgelöst, ohne dass seine 
bisherigen Aufgaben auf andere juristische Personen des 
öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit übergehen, 
so haben der Landkreis Dachau und die Große Kreisstadt 
Dachau die Beamten und Versorgungsempfänger zu 
übernehmen oder sich anteilig gegenseitig die Kosten zu 
erstatten; der Bezirk Oberbayern übernimmt lediglich die 
nach seinem Beitritt neu im Zusammenhang mit dem Kon-
zept eingestellten Dienstkräfte. Die Verbandsmitglieder 
übernehmen die nach der Verabschiedung des Konzepts 
neu eingestellten Dienstkräfte zu gleichen Teilen. Etwaige 
finanzielle Unterschiede werden ausgeglichen. 

V. Schlussvorschriften 

§ 20 
Bekanntmachung 

(1)	 Die Satzungen und Verordnungen des Zweckver-
bands werden im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde be-
kannt gemacht. Die Verbandsmitglieder, die Gebietskör-
perschaften sind, weisen in der für die Bekanntmachung  
ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese Bekannt-
machung hin. 

(2)	 Die Satzungen und Verordnungen können in der Ge-
schäftsstelle des Zweckverbands eingesehen werden. 
Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckver-
bands sind in ortsüblicher Weise vorzunehmen. 

§ 21 
Inkrafttreten; außer Kraft tretende Vorschriften 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 9. August 
2023 (BayMBl. 2023 Nr. 465) außer Kraft. 

Dachau, 9. September 2024 
Zweckverband Dachauer Galerien und Museen

Florian Hartmann 
Verbandsvorsitzender

Der Zweckverband hat die vorstehende Satzung der Re-
gierung von Oberbayern gemäß Art. 48 Abs. 2 KommZG 
angezeigt. Die Satzung wird hiermit gemäß Art. 48 Abs. 3 
Satz 1 KommZG amtlich bekannt gemacht.
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ZWECKVEREINBARUNG ZWISCHEN DEM LANDKREIS 
ALTÖTTING UND DEM LANDKREIS TRAUNSTEIN

Verlängerung der öffentlich-rechtlichen Zweckverein-
barung

zwischen dem Landkreis Altötting, vertreten durch den 
Landrat Erwin Schneider, Bahnhofstr. 38, 84503 Altötting

und

dem Landkreis Traunstein, vertreten durch den Land-
rat Siegfried Watch, Papst-Benedikt-XVI.-Platz, 83278 
Traunstein

Die oben genannten Parteien schließen aus gemeinsa-
mer Verantwortung nachfolgend die Verlängerung der 
Zweckvereinbarung vom 26.05.2023/06.06.2023 (OBABl 
2024 S. 292) hinsichtlich der erforderlichen Regelungen 
zwischen den Aufgabenträgern bezüglich des „Deutsch-
landtickets“ für die gebietsübergreifenden Buslinien ab:

§ 1
Gegenstand der Verlängerung der Zweckvereinbarung

(1)	 Die zwischen den Landkreisen am 26.05.2023/06.06.2023 
abgeschlossene Zweckvereinbarung lief bis zum 31.12.2023 
(§ 3 der Zweckvereinbarung).

(2)	 Die Landkreise verpflichten sich mit dieser Zweck-
vereinbarung, die o.g. Zweckvereinbarung über den 
31.12.2023 bis zum 31.12.2024 zu verlängern.

§ 2
Fortgeltung der Regelungen

Die übrigen Regelungen der o.g. öffentlich-rechtlichen 
Zweckvereinbarung vom 26.05.2023/06.06.2023 gelten 
weiter.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Verlängerung der Zweckvereinbarung tritt gemäß 
Art. 13 Abs. 1 Satz 2 KommZG am Tag nach der amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

§ 4
Salvatorische Klausel und Schlussbestimmungen

(1)	 Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages un-
wirksam oder undurchführbar sein, wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. 
Die Vertragspartner verpflichten sich, derartige unwirksame 
oder undurchführbare durch wirksame oder durchführbare 
Bestimmungen zu ersetzen, die der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung wirtschaftlich und rechtlich am 
nächsten kommen. Entsprechendes gilt für die Schließung 
etwaiger Regelungslücken.

(2)	 Die Vertragspartner verpflichten sich, die Vereinbarun-
gen bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse 
für die Zukunft anzupassen. Dies gilt insbesondere bei einer 
notwendigen Anpassung von erbrachten Leistungen.

(3)	 Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen dieses 
Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerforder-
nisses selbst. Nebenabreden bestehen nicht.

(4)	 Alle Vertragspartner erhalten je eine Ausfertigung die-
ses Vertrages.

Altötting, 25. März 2024
Landkreis Altötting

Erwin Schneider
Landrat

Traunstein, 11. April 2024
Landkreis Traunstein

Siegfried Walch
Landrat

Die Regierung von Oberbayern hat die vorstehende Zweck-
vereinbarung mit Schreiben vom 03.09.2024 gemäß Art. 14 
Abs. 2, Art. 12 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Art. 52 Abs.1 
Satz 1 Nr. 2 KommZG genehmigt.

Die Zweckvereinbarung wird hiermit gemäß Art. 14 Abs. 5, 
Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG amtlich bekannt gemacht
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Wirtschaft und Verkehr

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Allgemeinverfügung der Regierung von Oberbayern – 
Luftamt Südbayern – zum Widerruf der Allgemeinver-
fügung für den Betrieb von Hängegleitern und Gleit-
segeln in der Startart „Elektrische Aufstiegshilfe“ vom 
29. November 2012

Bekanntmachung vom 5. September 2024
Geschäftszeichen: ROB-2-3742.25_06-4-1

Die Regierung von Oberbayern – Luftamt Südbayern – 
erlässt folgende 

Allgemeinverfügung:

1.	 Die Allgemeinverfügung für den Betrieb von Hänge-
gleitern und Gleitsegeln in der Startart „Elektrische 
Aufstiegshilfe“ vom 29. November 2012 wird mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen.

2.	 Die Allgemeinverfügung wird mit der Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Regierung von Oberbayern wirksam. 

Gründe:

1.	 Zuständigkeit:

Nach §  26  Abs.  1  Satz 1 Nr.  16  der Verordnung über 
Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustVVerk) vom 
22. Dezember 1998, zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 22. Juli 2024 (GVBl. S. 389) ist das Luftamt Südbayern 
zuständige Behörde für den Widerrufsbescheid. 

2.	 Begründung:

Auf Grundlage des Widerrufsvorbehalts nach Ziffer III. der 
Allgemeinverfügung für den Betrieb von Hängegleitern und 
Gleitsegeln in der Startart „Elektrische Aufstiegshilfe“ vom 
29. November 2012 in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 Satz 1 
Nr.  1  Var. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) wird die Allgemeinverfügung mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen.

Die Allgemeinverfügung für den Betrieb von Hängegleitern 
und Gleitsegeln in der Startart „Elektrische Aufstiegshilfe“ 
vom 29. November 2012 beruhte auf der damaligen Rechts-
auffassung, Hängegleiter und Gleitsegel in der Startart 
„Elektrische Aufstiegshilfe“ als nicht motorgetriebene Luft-
sportgeräte anzusehen. Mit der Allgemeinverfügung wurde 
die Zuständigkeit für die Erteilung der Außenstart- und 
-landeerlaubnis nach § 25 Abs. 1 Satz 2 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) durch den Deutschen Hängegleiterverband e.V., 
als Beauftragter nach § 31c LuftVG sowie die Vorausset-
zungen für den Betrieb der Startart „Elektrische Aufstiegs-
hilfe“ geregelt. 

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 
vormals Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI), hat nunmehr verbindlich festgestellt, dass 
Hängegleiter und Gleitsegel, die mittels E-Aufstieg starten, 
als motorgetriebene Luftfahrzeuge anzusehen sind und 
damit nicht mehr unter § 25 Abs. 1 Satz 2 LuftVG fallen. Zur 
Begründung gaben sie an, dass sich mittlerweile gezeigt 
habe, dass durch die technische Entwicklung im Bereich der 
E-Aufstiegshilfe die klare und eindeutige Begrenzung der 
„Elektrischen Aufstiegshilfe“ auf den reinen Startvorgang 
schwer bis gar nicht gewährleistet werden könne und somit 
die bisherige Begründung für den motorlosen Betrieb nicht 
mehr gegeben sei. Folglich bedürfen Hängegleiter und 
Gleitsegel in der Startart „Elektrische Aufstiegshilfe“ einer 
Außenstart- und -landeerlaubnis der Luftfahrtbehörde nach 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 LuftVG. 

Die Regelung in der Allgemeinverfügung für den Betrieb von 
Hängegleitern und Gleitsegeln in der Startart „Elektrische 
Aufstiegshilfe“ vom 29. November 2012 ist somit nicht mehr 
zutreffend, da aufgrund der Einstufung dieser Luftsportge-
räte als motorisiertes Luftfahrzeug die Zuständigkeit für die 
Erteilung einer Außenstart- und -landeerlaubnis nicht mehr 
beim Deutschen Hängegleiterverband e.V., sondern bei der 
Landesluftfahrtbehörde, also dem Luftamt Südbayern liegt. 
Auch die weiteren Festlegungen in der Allgemeinverfügung 
werden damit obsolet. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist an das Verwaltungsgericht zu richten, in des-
sen Bezirk der Beschwerte seinen Sitz oder Wohnsitz hat.

Für Kläger mit Sitz oder Wohnsitz im Regierungsbezirk 
Oberbayern ist die Klage zu erheben bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München
in 80335 München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,  
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Für Kläger mit Sitz oder Wohnsitz im Regierungsbezirk 
Niederbayern ist die Klage zu erheben bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg
in 93047 Regensburg
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg

Für Kläger mit Sitz oder Wohnsitz im Regierungsbezirk 
Schwaben ist die Klage zu erheben bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg
in 86152 Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg
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Für Kläger mit Sitz oder Wohnsitz außerhalb Bayerns ist 
die Klage zu erheben bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München
in 80335 München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,  
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Per-
sonenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.

München, 5. September 2024
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident

Schulwesen

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Dritte Rechtsverordnung zur Änderung der Rechts-
verordnung über die Gliederung der öffentlichen För-
derzentren mit Schwerpunkt geistige Entwicklung im 
Regierungsbezirk Oberbayern

Vom 2. September 2024	 ROB-4-5304.44_04-8-6-4

Aufgrund von Art. 26, 29 und 33 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2020 (GVBl 
S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Juli 2024 (GVBl S. 257, 263), erlässt die 
Regierung von Oberbayern folgende Rechtsverordnung:

§ 1

Die Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern 
über die Gliederung der öffentlichen Förderzentren mit 
Schwerpunkt geistige Entwicklung im Regierungsbezirk 
Oberbayern vom 4. August 2022 (OBABl S. 262), zuletzt 
geändert durch die Zweite Rechtsverordnung zur Änderung 
der Rechtsverordnung über die Gliederung der öffentlichen 

Förderzentren mit Schwerpunkt geistige Entwicklung im 
Regierungsbezirk Oberbayern vom 21. September 2023 
(OBABl S. 348), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung

----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.	 Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
----------------------------------------------------------------------------

1. 	 Förderzentrum mit Schwerpunkt geistige Entwick-
lung München-Ost

Interimsstandort: Grundschule an der Haager Straße, 
München

ab dem Schuljahr 2033/34: Standort an der Fehwiesen-
straße, München

Der Sprengel des Förderzentrums mit Schwerpunkt geistige 
Entwicklung-Ost umfasst folgende:

Sonderpädagogische Förderzentren in der Landes-
hauptstadt München

SFZ München Mitte 4/Innsbrucker Ring
SFZ München-Ost an der Astrid-Lindgren-Straße 5
SFZ München Süd-Ost/Neuperlach

§ 2

Diese Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2024 in Kraft. 

München, 2. September 2024
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident
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Umweltfragen

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Bekanntmachung über die Öffentlichkeitsbeteiligung 
zu den Managementmaßnahmenblättern nach §§ 40e 
und 40f BNatSchG i. V. m. § 42 UVPG

Vom 4. September 2024

Im Vollzug der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Euro-
päischen Parlaments und Rates vom 22. Oktober 2014 
über die Prävention und das Management der Einbrin-
gung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten 
(IAS-VO) müssen die Mitgliedstaaten nach Art. 19 der 
IAS-VO innerhalb von 18 Monaten nach Aufnahme einer 
invasiven gebietsfremden Art in die nach Art. 4 IAS-VO 
von der EU-Kommission erstellte Liste invasiver gebiets-
fremder Arten von unionsweiter Bedeutung (Unionsliste) 
über wirksame Managementmaßnahmen für diejenigen 
invasiven gebietsfremden Arten verfügen, die nach Fest-
stellung der Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet weit 
verbreitet sind. Die jeweils geplanten Managementmaß-
nahmen für im Bundesgebiet weit verbreitete Arten müs-
sen nach § 40f BNatSchG vorab öffentlich ausgelegt wer-
den, sodass die Öffentlichkeit frühzeitig und in effektiver 
Weise die Möglichkeit erhält, sich an der Vorbereitung, 
Änderung oder Überarbeitung der Managementmaßnah-
men zu beteiligen. 

Die Entwürfe der Managementmaßnahmenblätter werden 
zentral für alle Bundesländer online in einem Öffentlich-
keitsbeteiligungsportal unter https://www.anhoerungs-
portal.de von 01.10.2024 bis einschließlich 31.10.2024 
öffentlich ausgelegt. Auf diesem Portal besteht auch die 
Möglichkeit, online Einwendungen oder Änderungswün-
sche bis einschließlich zum 02.12.2024 abzugeben. Wei-
tere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte zu gegebe-
ner Zeit dem Öffentlichkeitsportal. 

Zusätzlich findet noch eine örtliche Auslegung in Pa-
pierform statt. Die Entwürfe der Managementmaß- 
nahmenblätter können am Sitz des Landesamtes für 
Umwelt in Augsburg und Hof, sowie den Amtssitzen der 
Regierungen von Oberbayern, Niederbayern, Schwaben, 
der Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken sowie Unter-
franken * von 01.10.2024 bis 31.10.2024 zu den üblichen 
Dienstzeiten eingesehen werden. Bis einschließlich zum 
02.12.2024 kann jedermann Einwendungen oder Ände-
rungswünsche entweder bei den genannten Behörden 
oder über das o. g. Internetportal vorbringen. Nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen können unberück-
sichtigt bleiben. 

München, 4. September 2024
Regierung von Oberbayern

Dr. Konrad Schober
Regierungspräsident

* Adressen: 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160, 86179 Augsburg

Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
Hans-Högn-Straße 12, 95030 Hof/Saale

Regierung von Oberbayern, 
Maximilianstraße 39, 80538 München 

Regierung von Niederbayern,
Regierungsplatz 540, 84028 Landshut

Regierung von Schwaben, 
Fronhof 10, 86152 Augsburg

Regierung der Oberpfalz, 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg

Regierung von Oberfranken, 
Ludwigstraße 20, 95444 Bayreuth

Regierung von Mittelfranken, 
Promenade 27, 91522 Ansbach

Regierung von Unterfranken, 
Peterplatz 9, 97070 Würzburg

https://www.anhoerungsportal.de
https://www.anhoerungsportal.de
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Landesentwicklung

PLANUNGSVERBAND REGION INGOLSTADT  
(REGION 10)

Am Dienstag, den 1. Oktober 2024 findet um 09:00 Uhr 
im Besprechungsraum Zimmer 3.009 (3. Stock) des Land-
ratsamtes Eichstätt – Dienstleistungszentrum Lenting, 
Bahnhofstraße 16, 85101 Lenting die nächste öffentliche 
Sitzung des Planungsausschusses statt.

Tagesordnung (öffentliche Sitzung)

TOP 1	 Fortschreibung des Regionalplanes Ingolstadt 
Erneuerbare Energie – Teilbereich Windkraft

TOP 2	 Verschiedenes, Wünsche und Anregungen 

Die Unterlagen zu den entsprechenden Sachvorträgen 
werden gesondert versandt.

Lenting, 6. September 2024
Planungsverband Region Ingolstadt

Petra Kleine
3. Bürgermeisterin und Verbandsvorsitzende

http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/
mailto:amtsblatt%40reg-ob.bayern.de?subject=
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/amtliche_bekanntmachung/amtsblatt/index.html

